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Die Mitglieder des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt 

treten am  

Mittwoch, 31.08.2022, 17:00 Uhr, 
im Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46a,  

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

Das Tragen einer medizinischen Maske in geschlossenen Räumen in denen Personen 
zusammenkommen wird dringend empfohlen. 

Einziger Tagesordnungspunkt: 

Abschlusspräsentation Sanierungsgebiet "West" und "Valentin-Bauer Siedlung" 

Ludwigshafen am Rhein, 23.08.2022 

Osman Gürsoy 
Ortsvorsteher 

 

 

Die Mitglieder des Ortsbeirates 
Nördliche und Südliche Innenstadt 

treten am  

Mittwoch, dem 31.08.2022, 18:00 Uhr, 
im Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46a, 

zu einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung zusammen. 

Das Tragen einer medizinischen Maske in geschlossenen Räumen in denen Personen 
zusammenkommen wird dringend empfohlen. 



Einziger Tagesordnungspunkt: 

Arbeitsstand des ISEK Mitte / Innenstadt und geplantes Sanierungsgebiet 

Ludwigshafen am Rhein, 23.08.2022 

 

Osman Gürsoy         Christoph Heller 
Ortsvorsteher         Ortsvorsteher 

 

 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt 

treten am  

Mittwoch, dem 31.08.2022, 20:00 Uhr, 
im Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46a, 

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

Das Tragen einer medizinischen Maske in geschlossenen Räumen in denen Personen 
zusammenkommen wird dringend empfohlen. 

Einziger Tagesordnungspunkt: 

Abschlusspräsentation Sanierungsgebiete "Süd", "Mitte" und "Mittlere Bismarckstraße" 

Ludwigshafen am Rhein, 23.08.2022 

 

Christoph Heller 
Ortsvorsteher 

 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 
bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 
Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 12.02.2020 zur wesentlichen Änderung in der N-Salze-Fabrik 
Vorhaben: Beschreibung der Emissionssituation  
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bauten N 310, N213; N 217, Anlagen-Nr. 25.01, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr. 4003/35 .  
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 



 
• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden.  
 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Ludwigshafen am Rhein, 16.08.2022 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
 
 
 
Thewalt 
Beigeordneter 
 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 
bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 
Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 26.04.2019 zur wesentlichen Änderung in der Acrylmonomere- Anlage 
Süd 
Vorhaben: Änderungen in der Acrylmonomere- Anlage Süd 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bauten G 403, G 407, Anlagen-Nr. 11.03, Gemarkung Friesenheim, Flurst.Nr. 2539/39.  
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 



• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden.  
 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Ludwigshafen am Rhein, 16.08.2022 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
 
 
 
Thewalt 
Beigeordneter 
 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 
bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 
Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 23.03.2022 zur wesentlichen Änderung in der Citral-Fabrik 
Vorhaben:  Kapazitätserweiterung Citral 60kt 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bau O 525, Anlagen-Nr. 37.15, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr. 4003/33 .  
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 



oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden.  
 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Ludwigshafen am Rhein, 16.08.2022  
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
 
 
 
Thewalt 
Beigeordneter 
 

 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass 
bei der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten 
Anlage, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.  
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 7.10.2021 zur wesentlichen Änderung in der Bortrifluorid-Fabrik 
Vorhaben: Sicherheitstechnische Nachrüstung in der BF3-Fabrik 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-
Straße 38, Bau V 021, Anlagen-Nr.18.05, Gemarkung Oppau, Flurst.Nr. 4003/37.  
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
• Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 
in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen.  
• Nicht vermeidbare Abfälle werden entsprechend den abfallrechtlichen Vorgaben auf Möglichkeiten der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des internen oder externen Recyclings überprüft. Ist dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar werden die Abfälle zur sonstigen Verwertung 
oder Beseitigung an dafür genehmigte Anlagen unter Berücksichtigung der sozialen Folgen abgegeben. 
Die Vorgaben gem. § 7 KrWG werden eingehalten. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
• Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden.  
 



Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Ludwigshafen am Rhein, 16.08.2022 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
 
 
 
Thewalt 
Beigeordneter 
 

 

     
     

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

für das Jahr 2022 
 

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
     

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: 
     

 
gegenüber 
bisher Euro 

erhöht um 
Euro 

vermindert 
um Euro 

nunmehr 
festgesetzt auf 

Euro 

1. im Ergebnishaushalt          
der Gesamtbetrag der Erträge   680.052.386 14.347.787 0 694.400.173 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen   738.458.917 31.752.509 0 770.211.426 
der Jahresfehlbetrag 58.406.531 17.404.722 0 75.811.253 

     

2. im Finanzhaushalt         

der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen 16.727.480 0 6.659.650 10.067.830 

  
 

   

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  29.598.152 0 1.931.300 27.666.852 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  117.352.274 0 8.143.760 109.208.514 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit -87.754.122 0 6.212.460 -81.541.662 

     

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 71.026.642 447.190   71.473.832 

     
     



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
     

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für 

     

zinslose Kredite von bisher 0 Euro          auf 0 Euro 
verzinste Kredite von bisher 88.474.122 Euro          auf 82.261.662 Euro 
zusammen von bisher 88.474.122 Euro          auf 82.261.662 Euro 
     
     
     
     

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
     

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen 
können, wird festgesetzt von bisher 435.371.291 Euro auf 440.601.291 Euro. 
     

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 159.574.316 Euro auf 163.054.316 Euro. 

     

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
     

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird weiterhin festgesetzt auf 1.200.000.000 Euro. 
     

     

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) 
     

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den WBL bleiben unverändert. 
     

§ 6 Steuersätze 
     

 Die Steuersätze bleiben unverändert. 

 
 
 
 

   

 
§ 7 Eigenkapital 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Stand 16.08.2022) betrug 466.164.521,17 Euro. Der 
voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 351.219.996,17 Euro und zum 31.12.2022  
275.408.743,17  Euro. 

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
     

Der Betrag bleibt unverändert. 
     



§ 9 Wertgrenze für Investitionen 
     

Der Betrag bleibt unverändert. 
     

§ 10 Altersteilzeit 
     

Die Bewilligungen bleiben unverändert. 
     

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, den 24.08.2022     

gez. Andreas Schwarz 
     

Beigeordneter und Kämmerer     
     

Hinweis:     

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahre 2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen 
in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind noch nicht erteilt.  

Der Entwurf des Haushaltsplans liegt zur Einsichtnahme  

vom Mittwoch den 24.08.2022 bis Freitag den 09.09.2022,   

im 4. OG des Faktorhaus, Berliner Platz 1, öffentlich aus.     

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation ist eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung unter 
den Telefonnummern 0621/504-2218, -2271, -2272, -2275 möglich 

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes oder seiner Anlagen sind von Einwohnern 
der Stadt Ludwigshafen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung (vom 24.08.2022 bis 09.09.2022, 
24 Uhr) schriftlich bei der Kämmerei der Stadt Ludwigshafen einzureichen oder über den üblichen Postweg der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen zur Kenntnis zu bringen. 

Ludwigshafen am Rhein, den 24.08.2022     

gez. i.V. Prof. Dr. Cornelia Reifenberg 
     

Bürgermeisterin     

 

 

Verkauf kreiseigenes Grundstück Naherholungsgebiet Altrip 

Der Rhein-Pfalz-Kreis verkauft in Altrip, Bebauungsplangebiet "Äußerer Wörth“, im Sondergebiet 
Wochenendhäuser, gegen Höchstgebot das Grundstück Hechtweg 52 (Flurstück 2518/3), 
Grundstücksfläche 472 qm. Die Bebaubarkeit richtet sich nach § 9 Baugesetzbuch, §§ 1 bis 11 der 
Baunutzungsverordnung. Auskunft hierzu und über das Maß der baulichen Nutzung im Rahmen des 
Bebauungsplanes erteilt die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen. Das Grundstück ist mit einem 
Wochenendhaus bebaut und wird im aktuellen Zustand veräußert.  

Das Mindestgebot beträgt 51.920 €.  



Rückfragen beantwortet das Finanzreferat bei der Kreisverwaltung unter 0621 5909-3220 oder -3230. 
Gebote sind schriftlich auf dem Postweg an die Kreisverwaltung, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen 
oder per elektronischer Nachricht an stefan.kopf@kv-rpk.de oder annette.weber@kv-rpk.de zu richten. 
Die Ausschreibung endet mit Ablauf des 11.09.2022. 

 

Ludwigshafen/Rhein, 22.08.2022 
K r e i s v e r w a l t u n g 

In Vertretung  

Volker Knörr 
K r e i s b e i g e o r d n e t e r 

 

 

Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 

Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 
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